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betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur 

Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen 

geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ..... , mit dem das Bundesgesetz zur 

Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der 

Wettbewerbsbedingungen, BGBl.Nr.392/1977, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl.Nr.121/1980 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 a Abs.l lautet: 

"§ 3 a (1) Wer im geschäftlichen Verkehr Waren zum oder 

unter dem Einstandspreis zuzüglich der Umsatzsteuer und 

aller sonstiger Abgaben, die beim Verkauf anfallen, verkauft 

oder zum Verkauf anbietet, kann auf Unterlassung in Anspruch 

genommen werden. Einstandspreis ist der Preis, der sich nach 

Abzug aller Rabatte oder sonstige Preisnachlässe ergibt, die 

vom Lieferanten im Zeitpunkt der Rechnungsstellung einge

räumt werden," 
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2. nie §§ 3 bund 3 centfallen. 

3. Im § 7 Abs.2 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz 

folgender Satz eingefügt: 

"Zum Antrag auf Unterlassung von Preiserstellungen, die 

gegen § 3 a Abs.l verstoßen, sind auch Vereinigungen zur 

Förderung wirtschaftlicher Interessen von Unternehmen, bei 

denen zumindest die Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern Österreichs oder eine nach dem Handelskammer

gesetz, dem Arbeiterkammergesetz oder den Landwirtschafts

kammergesetzen errichtete Körperschaft öffentlichen Rechts 

Mitglied ist, berechtigt." 

4. " 10 lautet: 

n§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hin

sichtlich der §§ 5 und 8 der Bundesminister für wirtschaft

liche Angelegenheiten und im übrigen der Bundesminister für 

Justiz betraut." 

Artikel 11 

nie Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

bestimmt sich nach § 10 des Bundesgesetzes zur Verbesserung der 

Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen in der Fassung des 

Art. I Z.4 dieses Bundesgesetzes. 

Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

die Erste Lesung dem Handelsausschuß zuzuweisen. 
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BEGRÜNDUNG 

Zum A.rt ! Z 1 

Oie im vorliegenden Gesetzentwurf vorgeS8hene Änderung im Bundesgesetz zur 

Verbesserung der I\lahlfersorgung und der Wettbewerbtbedingunqen steHt einen 

weiteren Schritt in Richtung Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der kleineren und 

mittleren Betriebe des Einzelhandels dar und dient den Be~ngen zur Aufrecht.

erhaltung der Nahversorgung. 

Das mit der Novelle Beal 1980/121 mit einem sachlich sehr eingeschränkten 

Geltungsbereich eingeführte Verbot hat sich jedenfalls inlOferne bewährt, als bei 

den meisten betroffenen Warengruppen doch ein. metkbve Beruhigung hinsichtlich 

"aggressiver" Preiskampfmetho~fI eingiStreten iat.. Aufgrund der in der Zwiachen

zeit gemachten Erfahrungen klmn aber &ndl!trenttitm auch festgelteUt werden, deß 

sich jerw Befürchtoo<}!ln, welche let1.tHch fUr oine nur bMChränkte Einbeziehung 

von Waren in das Verbot auuchlaggeloelnd WfU'61'1, nicht bewshrheitet haben und 

dieses Verbot nirgendwo eine negativ!! 8ftinfluBung dal Preisw@ttbewerbes zur 

Folge hatte. 

Hingegen muOt@ eiM andere FOltlteHung getroffen werden. Bereitl bei der 

Einführung des Verbot,ul des Verkllufij unter dem Einsttmdlpntil im Jahr 1980 hatte 

in weiten Kreistm die BefUrchtl.ilnq abwaitetll daß mit einem sa~hUch einge .. 

schränkten Verbot dervti~ PreiskampfmetMden in~t nicht be_lUgt wer

den, sondern ein Ausweichen auf jf.\tnG Waren stattfinden würde, die von dem Verbot 

nicht erlaGt sind.. Gen1\dl!t .. lehe Auswirkun(}ln sind in den letzten Jahren im 

veMltirictfln AuemeS el.treten. 

Eine Ausdehnung des Verbot" von Verlustvericiufsn Mlf ..... Wann erscheint auch 

deswegen wt!t8l8ftUich, weil die. zur Verbeaorung der Beweialage in Bezug auf du 

Vorliegen betrieb8wirtsch~ftUch nicht gctrGehUllrUgter Rattspnizt.fll98" $ somit 

Verhaltenswflileflt die mögUcherwohl8 n8clv den §§ 1 und 2 dina GeMtzn an

fechtbar wären d beitragen kannte. Gt.iro~ da Problem derartiger 1'1"011- und 

Konditionsdiskriminierung ist au~hlaggebend für die sdlw8Iche Position das 

mittelständischen Handels gegenüber jmwm Großbetriebdorrnen, denen "aggressive" 

Preiskampfmethoden möglich sind.. 
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Mit dieser Einführung des generellen Verbotes des Verl<aufi unter dem Einstands

preis wird schließlich auch ein~i' dieSlbe,ügHchen Festlsgung im Arbeitsüberein

kommen zwischen der SPÖ und der bvp über die Bildung einer gemeinsamen 

Regierung für die Dauer der XVIL C'..esetzgebungspsriode Rechnung getreg8n.. 

Zum Art I Z 2 

Die §§ J b \X1d J c werden I/!rsatzlos 8ufgehobtmv da es angesichts des generellen 

Verbots des Verkaufs unter dem Einstandspreis keiner Verordnungen betreffend die 

Einbeziehung weiterer Waren in dieses Verbot mehr bedarf und damit auch die 

Regelungen über den sogenannten N6hveroorgungsbeirat, der den Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten hiebei zu beuten hattet entbehrlich werden. 

Zum Art I Z J 

Dss Antragsrecht auf UttsrhuJ3iJi"lg d'-!!! Varl(~ub unter oom Einstandspreis wird 

auch Vereinigungen zlJr Förderung wirt.~h~ftHcher tntore~ \fon UnlflmehmfIJm 

eingeräumt, denen lumindeut die Pr8leid!l!mtankoofcll"en:f der Landwirtschaft!B

kammem oder eiM rechtafiihige GUede1MJn9 einer der genannten gesetzliChen 

Interessenvertretungen als MfitgHed smgeh6rt. IJuteh dl@ ErweitBI"\JnQ del Kreises 

der Antragsbereehtlgten seU du Verbot MIJ Verkaufs unter dem Einstandapreia 

wirksamer gemacht werden. Die F'ormuUerung der dief!1bezügUetwml Ergänzung dea 

§ 7 Ab. 2 des BundMgnetZIJ8 zur VemeaMrYng 0011' Nllhve,..,rgung und der Wett .. 

bewerblbedingungen folgt einer im Kart8U~U vo~ Au~ der 

Regelung des Aotrll~tn in F'iUlen da Marid:machtmißbrauehes.. 

In Art I Z 4 wird die VoUzugaklauael deIi § 10 den vont~den Ände~ 

angepaSt.. 
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